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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem � 
das Rechnungshofgesetz 1948 geändert wird �! 
Zl. 600.974/o-V/1/95 �----------��--� 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Datum: 

In der Beilage übermittelt der österreichische Landarbeiterkammer
tag 25 Abschriften seiner Stellungnahme betref end den oben be
zeichneten Gesetzentwurf zur freundlichen Infor ation. 

Sekretär: 

\ 
25 Beilagen (Dr. Geral Mezriczky) 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Rechnungshofgesetz 1948 geändert wird 

Zl. 60o.974/0-V/1/95 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

Wien, am 27 . 4 . 1995 

Zum gegenständlichen Entwurf bestehen grundsätzlich keine Einwen

dungen. Es müßte lediglich sichergestellt werden, allenfalls 

durch eine entsprechende KlarsteIlung in den Erläuternden Be

merkungen, daß die im § 20 a Abs. 4 festgelegte Verpflichtung 

zur Veröffentlichung des Berichtes des Rechnungshofes auch durch 

eine Veröffentlichung des Berichtes im jeweiligen Kammermittei

lungsblatt erfüllt werden kann. Dies wäre insofern sachgerecht, 

als das Kammermitteilungsblatt sämtlichen Kammermitgliedern 

zugeht und damit genau den Personenkreis erreicht, der an der 

Kenntnisnahme vom Rechnungshofbericht qualifiziertes Interesse 

hat. Die Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder auch in 

der jeweiligen Landeszeitung würde einen nicht vertretbaren 

finanziellen Aufwand mit sich bringen. 

Der Präsident: 

SR Engelbert Schaufler e.h. 

Der 

(\ 
I 

Leit� nde 

l 
Sekretär: 

, 
(Dr. Geral � MezrVczky) 
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